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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Verbraucherrechte und EU-Vorschriften, Binnenmarkt: 
Öffentliche Konsultation zur gezielten Überarbeitung der  
EU-Verbraucherschutzrichtlinien 
30.06.2017 – 08.10.2017 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 63. Sitzung am 11. Juli 2017 im We-
ge der Vorprüfung beschlossen, dass eine Beteiligung des Land-
tags am Konsultationsverfahren der Europäischen Union erforder-
lich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur 
federführenden Beratung gemäß § 83d Abs. 1 BayLTGeschO an 
den Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz zu überweisen. 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespoli-
tisch von Bedeutung.  

Die Kommission arbeitet derzeit an der Aktualisierung von Vorschrif-
ten im Bereich des Verbraucherschutzes. Die Aktualisierung der Vor-
schriften soll mehr rechtliche Klarheit für Unternehmen bieten, die im 
grenzüberschreitenden Handel tätig sind. Nach einem von der Kom-
mission vorgelegten Analysebericht zu den EU-Verbraucherschutz- 
und Marketingbestimmungen bestehen nach wie vor Probleme v.a. in 
den Bereichen: 

 begrenzte Möglichkeiten für Rechtsbehelfe 

 unterschiedliche Durchsetzung in den Mitgliedstaaten  

 unzureichende Anpassung der Rechte an das digitale  
Zeitalter  

 geringe Kenntnis der Verbraucherrechte.  

Die verbraucherfreundliche Gestaltung von zunehmend digital  
organisierten Geschäftsmodellen stellt für den exportorientierten  
Wirtschaftsstandort Bayern ein zentrales Thema dar. Neben fairen 
Rahmenbedingungen für Unternehmer müssen angemessene Rege-
lungen zum Schutz des Verbrauchers im EU-weiten Handels- und 
Geschäftsverkehr gefunden werden.  
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
Drs. 17/17717 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Verbraucherrechte und EU-Vorschriften, Binnen-
markt: 
Öffentliche Konsultation zur gezielten Überarbei-
tung der EU-Verbraucherschutzrichtlinien 
30.06.2017 - 08.10.2017 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultati-
onsverfahren zum Anlass, folgende Stellungnah-
me abzugeben: 

Der Bayerische Landtag begrüßt, dass sich die 
Staatsregierung im Rahmen der öffentlichen Kon-
sultation zur gezielten Überarbeitung der EU-
Verbraucherschutzrichtlinien beteiligt hat, und teilt 
die Aussagen in der Stellungnahme der Staatsre-
gierung, die am 27. September 2017 an die Euro-
päische Kommission übermittelt worden ist. 
 

Die Stellungnahme der Staatsregierung hat fol-
genden Inhalt: 

 

Die Bayerische Staatsregierung bedankt sich für 
die Gelegenheit zur Äußerung und nimmt zu aus-
gewählten Punkten aus dem übersandten Frage-
bogen wie folgt Stellung: 

1. Transparenz von Online-Plattformen  

 

Ein Verbraucher sollte stets eindeutig darüber 
informiert werden, ob er mit dem Plattformbe-
treiber oder einem Dritten Vertragsbeziehun-
gen eingeht und ob sein Vertragspartner Ge-
werbetreibender oder eine Privatperson ist, 
um einschätzen zu können, welche Rechte 
ihm zustehen und wem gegenüber er diese 
Rechte geltend machen kann. Diese Informa-

tionen sollten sowohl bei nationalen als auch 
bei grenzüberschreitenden Verträgen zur Ver-
fügung stehen. Bei Zweifeln insbesondere 
über die Person des Vertragspartners sollten 
wirksame und praxistaugliche Lösungen zur 
Verfügung stehen. 

Soweit über eine Verpflichtung der Online-
Marktplätze nachgedacht wird, die Verbrau-
cher darüber zu informieren, wer deren Ver-
tragspartner ist und ob sie diesem gegenüber 
über Verbraucherrechte verfügen, dürfen kei-
ne überspannten Anforderungen an die Über-
prüfungspflichten der Online-Marktplätze ge-
stellt werden. Überlegungen zur Haftung von 
Online-Marktplätzen für die ordnungsgemäße 
Erfüllung von Verträgen müssen neben den 
berechtigten Interessen des Verbrauchers 
auch die jeweiligen Verantwortungsbereiche 
von Online-Marktplatz und Drittanbieter hin-
reichend berücksichtigen. Pauschale Lösun-
gen werden hier kaum allen denkbaren Fall-
konstellationen gerecht werden können. 

2. „Kostenlose“ Online-Dienste  

 

Der Schutz der durch Verbraucher für digitale 
Inhalte zur Verfügung gestellten Daten sollte 
auch bei der Nutzung „kostenloser“ Online-
Dienste gewährleistet werden. Dazu gehört 
zum einen die Möglichkeit, der Nutzung der 
Daten jederzeit widersprechen zu können. 
Zum anderen muss geregelt sein, was mit den 
Daten nach jeglicher Vertragsbeendigung 
(durch Widerruf, Rücktritt, Kündigung oder 
Ablauf der Vertragslaufzeit) passiert. Die Da-
tenschutzgrundverordnung und die kommen-
de E-Privacy-VO enthalten insoweit bereits 
Regelungen über das Recht zur Löschung, 
die Nutzung oder auch die Rückgabe von Da-
ten. Ob daneben weitere Regelungen zum ef-
fektiven Schutz von Verbraucherdaten, etwa 
im Sinne des Richtlinienvorschlags der Kom-
mission zu Verträgen über digitale Inhalte 
(COM (2015) 634), erforderlich sind, sollte un-
ter Berücksichtigung der praktischen Voll-
zugsergebnisse von Datenschutzgrundver-
ordnung und E-Privacy-VO beurteilt werden. 
Doppelregelungen sollten in jedem Fall ver-
mieden werden. 
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3. Rechtsbehelfe des Verbrauchers bei unlaute-

ren Geschäftspraktiken  

 

Es besteht kein Bedürfnis für eine europa-
rechtliche Ausweitung der dem Verbraucher 
als Opfer unlauterer Geschäftspraktiken zu-
stehenden Rechtsbehelfe. Die bestehenden 
Rechtsbehelfe / Abhilfemaßnahmen nach na-
tionalem Recht bieten insbesondere im Kauf-
recht ausreichende Möglichkeiten für Ver-
braucher, sich etwa im Falle irreführender 
Werbung von einem nachteiligen Vertrag zu 
lösen (z.B. Anfechtung wegen arglistiger Täu-
schung oder Irrtums, Widerrufs- und Rückga-
berechte für Fernabsatzverträge und Haus-
türgeschäfte, Gewährleistungsrechte). Auch 
soweit das deutsche System des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) be-
troffen ist, hat sich dieses im Grundsatz über 
Jahrzehnte bewährt. Ein Bedürfnis dafür, auf 
europäischer Ebene über das bisherige Maß 
hinaus in die unterschiedlichen nationalen 
Systeme zur Durchsetzung des Lauterkeits-
rechts einzugreifen, ist nicht erkennbar. 

Im Falle einer Öffnung der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftsprakti-
ken (UGP-Richtlinie) für individuelle Rechts-
behelfe sollte die Festlegung der Art der 
Maßnahmen unbedingt den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben, um eine Einbettung in die 
jeweiligen nationalen Rechtssysteme zu er-
möglichen. 
 

4. Weitere Harmonisierung strafrechtlicher 

Sanktionsmöglichkeiten für Verstöße gegen 

die Verbraucherschutzvorschriften  

 

In Deutschland bestehen keine Defizite hin-
sichtlich der strafrechtlichen Sanktionsmöglich-
keiten bei Verstößen gegen Verbraucher-
schutzvorschriften bzw. Verstößen gegen das 
Lauterkeitsrecht, die einen Bedarf für eine wei-
tere europarechtliche Harmonisierung erken-
nen lassen. Eine Diskussion über eine Sankti-
onierung verbraucherschutzrechtlicher Rege-
lungen kann im Übrigen nur differenziert und 
nur für hinreichend klar umrissene Verhaltens-
weisen geführt werden. Auch müssten die na-
tionalen Eigenheiten bei einer etwaigen Har-
monisierung von strafrechtlichen Rechtsvor-
schriften ausreichend Berücksichtigung finden. 
Insbesondere ist - jedenfalls bei der Sanktio-
nierung von natürlichen Personen - das in 
Deutschland verfassungsrechtlich verankerte 
Schuldprinzip zu beachten. Dem steht eine 
Bemessung der Geldstrafe nach Umsätzen 
entgegen (bei Personenmehrheiten erscheint 
demgegenüber eine umsatzabhängige Be-

rechnung der Strafe in Form einer Geldbuße, 
ggf. kombiniert mit einem Höchstsatz, grund-
sätzlich am ehesten vorzugswürdig). Schuld-
abhängige Kriminalstrafen und schuldunab-
hängige Maßnahmen der Vermögensabschöp-
fung dürfen nicht miteinander vermischt wer-
den. Strafrechtliche Sanktionen dürfen nur als 
ultima ratio bei schwerwiegenden Verstößen 
gegen das Verbraucherschutz- und Lauter-
keitsrecht verhängt werden. 

Der Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Wahl 
der Sanktionen bei Verstößen gegen Verbrau-
cherschutzvorschriften sollte in jedem Fall bei-
behalten werden (keine Vollharmonisierung). 

5. Vereinfachung der Vorschriften  

 

a. Vereinfachung der Vorschriften zum Wi-

derrufsrecht 

 

Es wird kein Bedürfnis gesehen, die Vor-
schriften über das Widerrufsrecht in Fällen 
zu vereinfachen, in denen die Kaufsache 
ggf. durch Benutzung entwertet wird. Die 
auf das 14-tägige Widerrufsrecht bezoge-
nen Verbraucherrechte sind für einen funk-
tionierenden Online-Handel wichtig und 
sollten beibehalten werden.  

 

b. Vereinfachung der vorvertraglichen Infor-

mationspflichten nach der Richtlinie über 

unlautere Geschäftspraktiken  

 

Die Bekämpfung unlauterer Ge-
schäftspraktiken in der Werbephase würde 
durch fehlende Informationen über den 
Händler bzw. dessen Beschwerdema-
nagement, falls dieses von den Erforder-
nissen der beruflichen Sorgfalt abweicht, 
erschwert. Die geltenden Bestimmungen 
der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie), soll-
ten daher nicht ersatzlos aufgehoben wer-
den. einem Wert von maximal 200 EUR 
bei beiderseitiger sofortiger Erfüllung nur 
eingeschränkte Informationspflichten. 

Diese europaweit einheitlich geltenden 
Schwellenwerte werden aber der Lebens-
wirklichkeit und der unterschiedlichen Wirt-
schafts- und Kaufkraft in den Mitgliedstaa-
ten nicht gerecht. In einem Hochlohnland 
wie Deutschland laufen sie faktisch leer. 
Die Schwellenwerte sollten daher in einem 
Maß erhöht werden, dass in allen Mit-
gliedsstaaten entsprechende Leistungen 
von dort verhältnismäßig geringem Wert 
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ohne bzw. nur mit eingeschränkten Infor-
mationspflichten vereinbart und erbracht 
werden können. 

Insgesamt sollte dem europäischen Ver-
braucherrecht konsequent das Leitbild des 
mündigen Verbrauchers zu Grunde gelegt 
werden. Es handelt sich dabei nach der 
Rechtsprechung des EuGH um den durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und 
verständigen Durchschnittsverbraucher, 
der den Willen und die Intelligenz besitzt, 
sich mit den angebotenen Waren und ihrer 
werblichen Vermarktung im Rahmen einer 
eingehenden Prüfung kritisch und distan-
ziert auseinander zu setzen. Er verfügt 
über gewisse Kenntnisse und handelt 
überlegt, weshalb er eigenverantwortlich, 
mündig und umsichtig am Marktgeschehen 
teilnimmt, Angebote abwägt und rationale 
Entscheidungen trifft. 

Bei Bereitstellung von Informationen in der 
Werbephase gibt es aber insbesondere 
Probleme bei Unternehmen, die in Ver-
bundgruppen und Genossenschaften or-
ganisiert sind und diese Zusammenschlüs-
se für eine Vielzahl von in der Regel klei-
nen und mittleren Unternehmen Werbung 
betreiben. Insoweit wird vorgeschlagen, 
dass jedenfalls für diese Fälle klar gestellt 
wird, dass bei Platzmangel des Kommuni-
kationsmittels der Informationspflicht auch 
durch einen im eigentlichen Kommunikati-
onsmittel der Werbung enthaltenen Ver-
weis auf mittelbare, gut zugängliche Infor-
mationsquellen (vor allem Internet) Genü-
ge getan wird. 

 

c. Vereinfachung der vorvertraglichen Infor-

mationspflichten nach der Verbraucher-

rechte-Richtlinie  

 

Im Rahmen der Überarbeitung der Ver-
braucherschutzrichtlinien sollten auch die 
Informationspflichten nach der Verbrau-
cherrechte-Richtlinie modifiziert werden. 
Die vorvertraglichen Informationspflichten 
aus Art. 5 und 6 der Verbraucherrechte-
Richtlinie 2011/83/EU können zu unver-
hältnismäßigen Belastungen der Wirt-
schaft, insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen führen. Die berechtigten Inte-
ressen der Wirtschaft sollten daher im 
Rahmen einer Revision des Verbraucher-
rechtsacquis unter Einbeziehung der Be-
lange der Verbraucher angemessen be-
rücksichtigt werden. 

So sieht die Richtlinie in Art. 3 Abs. 4 der 
Verbraucherrechte-Richtlinie 2011/83/EU 
zwar bereits eine Ausnahmemöglichkeit für 
außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossene Verträge mit einem Wert von 
nicht über 50 EUR vor. Außerdem beste-
hen bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen über Reparatur- 
und Instandhaltungsarbeiten mit 

 

6. Allgemeines Verbot von Haustürverkäufen  

 

Bedarf für eine weitere Harmonisierung, ins-
besondere für ein generelles Verbot von 
Haustürverkäufen, besteht nicht. Ein allge-
meines Verbot dürfte mit der im deutschen 
Verfassungsrecht verankerten Berufsfreiheit 
auch kaum vereinbar sein. 

Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Mög-
lichkeit haben, bestimmte Vertriebsformen, 
wie z.B. unseriöse Ausflugsfahrten mit Ver-
kaufsveranstaltungen oder den Vertrieb von 
Waren oder Leistungen im privaten Umfeld 
des Verbrauchers zu beschränken, um insbe-
sondere jugendliche und ältere Verbraucher 
besser vor finanziellen oder gesundheitlichen 
Gefahren zu schützen. Dem sollte die Richtli-
nie über unlautere Geschäftspraktiken Rech-
nung tragen. 

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatterin: Alexandra Hiersemann 

II. Bericht: 

1. Die EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGe-
schO wurde dem Ausschuss für Umwelt und 
Verbraucherschutz federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz hat die EU-Konsultation zuständig-
keitshalber an den Ausschuss für Verfassung, 
Recht und Parlamentsfragen überwiesen. Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangele-
genheiten sowie regionale Beziehungen hat 
die EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGe-
schO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 77. Sitzung am 19. Oktober 
2017 beraten und e i n s t im m i g  beschlossen, 
die Federführung zu übernehmen  
(§ 83d Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat das Konsultationsver-
fahren am 19. Oktober 2017 in seiner 77. Sit-
zung federführend beraten und e i n s t im m i g  
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung 
Zustimmung empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
das Konsultationsverfahren in seiner 67. Sit-
zung am 7. November 2017 endberaten und 
e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses zu-
zustimmen, mit der Maßgabe, dass folgender 
letzter Absatz angefügt wird: „Der Beschluss 
wird unmittelbar an die Europäische Kommis-
sion übermittelt.“ 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Verbraucherrechte und EU-Vorschriften, Binnen-
markt: 
Öffentliche Konsultation zur gezielten Überarbei-
tung der EU-Verbraucherschutzrichtlinien 
30.06.2017 – 08.10.2017 

Drs. 17/17717, 17/18848 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsver-
fahren zum Anlass, folgende Stellungnahme abzuge-
ben: 

Der Bayerische Landtag begrüßt, dass sich die 
Staatsregierung im Rahmen der öffentlichen Konsulta-
tion zur gezielten Überarbeitung der EU-Verbraucher-
schutzrichtlinien beteiligt hat, und teilt die Aussagen in 
der Stellungnahme der Staatsregierung, die am 27. Sep-
tember 2017 an die Europäische Kommission über-
mittelt worden ist. 

Die Stellungnahme der Staatsregierung hat folgenden 
Inhalt: 

Die Bayerische Staatsregierung bedankt sich für die 
Gelegenheit zur Äußerung und nimmt zu ausgewähl-
ten Punkten aus dem übersandten Fragebogen wie 
folgt Stellung: 

1. Transparenz von Online-Plattformen  

Ein Verbraucher sollte stets eindeutig darüber in-
formiert werden, ob er mit dem Plattformbetreiber 
oder einem Dritten Vertragsbeziehungen eingeht 
und ob sein Vertragspartner Gewerbetreibender 
oder eine Privatperson ist, um einschätzen zu 
können, welche Rechte ihm zustehen und wem 
gegenüber er diese Rechte geltend machen kann. 
Diese Informationen sollten sowohl bei nationalen 
als auch bei grenzüberschreitenden Verträgen zur 
Verfügung stehen. Bei Zweifeln insbesondere 
über die Person des Vertragspartners sollten wirk-
same und praxistaugliche Lösungen zur Verfü-
gung stehen. 

Soweit über eine Verpflichtung der Online-Markt-
plätze nachgedacht wird, die Verbraucher darüber 
zu informieren, wer deren Vertragspartner ist und 
ob sie diesem gegenüber über Verbraucherrechte 
verfügen, dürfen keine überspannten Anforderun-
gen an die Überprüfungspflichten der Online-
Marktplätze gestellt werden. Überlegungen zur 
Haftung von Online-Marktplätzen für die ord-
nungsgemäße Erfüllung von Verträgen müssen 
neben den berechtigten Interessen des Verbrau-
chers auch die jeweiligen Verantwortungsbereiche 
von Online-Marktplatz und Drittanbieter hinrei-
chend berücksichtigen. Pauschale Lösungen wer-
den hier kaum allen denkbaren Fallkonstellationen 
gerecht werden können. 

2. „Kostenlose“ Online-Dienste 

Der Schutz der durch Verbraucher für digitale In-
halte zur Verfügung gestellten Daten sollte auch 
bei der Nutzung „kostenloser“ Online-Dienste ge-
währleistet werden. Dazu gehört zum einen die 
Möglichkeit, der Nutzung der Daten jederzeit wi-
dersprechen zu können. Zum anderen muss ge-
regelt sein, was mit den Daten nach jeglicher Ver-
tragsbeendigung (durch Widerruf, Rücktritt, Kün-
digung oder Ablauf der Vertragslaufzeit) passiert. 
Die Datenschutzgrundverordnung und die kom-
mende E-Privacy-VO enthalten insoweit bereits 
Regelungen über das Recht zur Löschung, die 
Nutzung oder auch die Rückgabe von Daten. Ob 
daneben weitere Regelungen zum effektiven 
Schutz von Verbraucherdaten, etwa im Sinne des 
Richtlinienvorschlags der Kommission zu Verträ-
gen über digitale Inhalte (COM (2015) 634), erfor-
derlich sind, sollte unter Berücksichtigung der 
praktischen Vollzugsergebnisse von Datenschutz-
grundverordnung und E-Privacy-VO beurteilt wer-
den. Doppelregelungen sollten in jedem Fall ver-
mieden werden. 

3. Rechtsbehelfe des Verbrauchers bei unlaute-
ren Geschäftspraktiken 

Es besteht kein Bedürfnis für eine europarechtli-
che Ausweitung der dem Verbraucher als Opfer 
unlauterer Geschäftspraktiken zustehenden 
Rechtsbehelfe. Die bestehenden Rechtsbehel-
fe/Abhilfemaßnahmen nach nationalem Recht bie-
ten insbesondere im Kaufrecht ausreichende 
Möglichkeiten für Verbraucher, sich etwa im Falle 
irreführender Werbung von einem nachteiligen 
Vertrag zu lösen (z. B. Anfechtung wegen arglisti-
ger Täuschung oder Irrtums, Widerrufs- und Rück-
gaberechte für Fernabsatzverträge und Haustür-
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geschäfte, Gewährleistungsrechte). Auch soweit 
das deutsche System des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) betroffen ist, hat 
sich dieses im Grundsatz über Jahrzehnte be-
währt. Ein Bedürfnis dafür, auf europäischer Ebe-
ne über das bisherige Maß hinaus in die unter-
schiedlichen nationalen Systeme zur Durchset-
zung des Lauterkeitsrechts einzugreifen, ist nicht 
erkennbar. 

Im Falle einer Öffnung der Richtlinie 2005/29/EG 
über unlautere Geschäftspraktiken (UGP-Richtli-
nie) für individuelle Rechtsbehelfe sollte die Fest-
legung der Art der Maßnahmen unbedingt den 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, um eine Ein-
bettung in die jeweiligen nationalen Rechtssyste-
me zu ermöglichen. 

4. Weitere Harmonisierung strafrechtlicher Sank-
tionsmöglichkeiten für Verstöße gegen die 
Verbraucherschutzvorschriften 

In Deutschland bestehen keine Defizite hinsicht-
lich der strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten 
bei Verstößen gegen Verbraucherschutzvorschrif-
ten bzw. Verstößen gegen das Lauterkeitsrecht, 
die einen Bedarf für eine weitere europarechtliche 
Harmonisierung erkennen lassen. Eine Diskussion 
über eine Sanktionierung verbraucherschutzrecht-
licher Regelungen kann im Übrigen nur differen-
ziert und nur für hinreichend klar umrissene Ver-
haltensweisen geführt werden. Auch müssten die 
nationalen Eigenheiten bei einer etwaigen Har-
monisierung von strafrechtlichen Rechtsvorschrif-
ten ausreichend Berücksichtigung finden. Insbe-
sondere ist – jedenfalls bei der Sanktionierung 
von natürlichen Personen – das in Deutschland 
verfassungsrechtlich verankerte Schuldprinzip zu 
beachten. Dem steht eine Bemessung der Geld-
strafe nach Umsätzen entgegen (bei Personen-
mehrheiten erscheint demgegenüber eine um-
satzabhängige Berechnung der Strafe in Form ei-
ner Geldbuße, ggf. kombiniert mit einem Höchst-
satz, grundsätzlich am ehesten vorzugswürdig). 
Schuldabhängige Kriminalstrafen und schuldun-
abhängige Maßnahmen der Vermögensabschöp-
fung dürfen nicht miteinander vermischt werden. 
Strafrechtliche Sanktionen dürfen nur als ultima 
ratio bei schwerwiegenden Verstößen gegen das 
Verbraucherschutz- und Lauterkeitsrecht verhängt 
werden. 

Der Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Wahl 
der Sanktionen bei Verstößen gegen Verbrau-
cherschutzvorschriften sollte in jedem Fall beibe-
halten werden (keine Vollharmonisierung). 

5. Vereinfachung der Vorschriften 

a) Vereinfachung der Vorschriften zum Wider-
rufsrecht 

Es wird kein Bedürfnis gesehen, die Vorschrif-
ten über das Widerrufsrecht in Fällen zu ver-
einfachen, in denen die Kaufsache ggf. durch 

Benutzung entwertet wird. Die auf das 14-tä-
gige Widerrufsrecht bezogenen Verbraucher-
rechte sind für einen funktionierenden Online-
Handel wichtig und sollten beibehalten wer-
den.  

b) Vereinfachung der vorvertraglichen Informati-
onspflichten nach der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken  

Die Bekämpfung unlauterer Geschäftsprakti-
ken in der Werbephase würde durch fehlende 
Informationen über den Händler bzw. dessen 
Beschwerdemanagement, falls dieses von den 
Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt ab-
weicht, erschwert. Die geltenden Bestimmun-
gen der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken (UGP-Richtlinie), sollten 
daher nicht ersatzlos aufgehoben werden. ei-
nem Wert von maximal 200 EUR bei beider-
seitiger sofortiger Erfüllung nur eingeschränkte 
Informationspflichten. 

Diese europaweit einheitlich geltenden 
Schwellenwerte werden aber der Lebenswirk-
lichkeit und der unterschiedlichen Wirtschafts- 
und Kaufkraft in den Mitgliedstaaten nicht ge-
recht. In einem Hochlohnland wie Deutschland 
laufen sie faktisch leer. Die Schwellenwerte 
sollten daher in einem Maß erhöht werden, 
dass in allen Mitgliedsstaaten entsprechende 
Leistungen von dort verhältnismäßig geringem 
Wert ohne bzw. nur mit eingeschränkten In-
formationspflichten vereinbart und erbracht 
werden können. 

Insgesamt sollte dem europäischen Verbrau-
cherrecht konsequent das Leitbild des mündi-
gen Verbrauchers zu Grunde gelegt werden. 
Es handelt sich dabei nach der Rechtspre-
chung des EuGH um den durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittsverbraucher, der den Willen und 
die Intelligenz besitzt, sich mit den angebote-
nen Waren und ihrer werblichen Vermarktung 
im Rahmen einer eingehenden Prüfung kri-
tisch und distanziert auseinander zu setzen. 
Er verfügt über gewisse Kenntnisse und han-
delt überlegt, weshalb er eigenverantwortlich, 
mündig und umsichtig am Marktgeschehen 
teilnimmt, Angebote abwägt und rationale Ent-
scheidungen trifft. 

Bei Bereitstellung von Informationen in der 
Werbephase gibt es aber insbesondere Prob-
leme bei Unternehmen, die in Verbundgrup-
pen und Genossenschaften organisiert sind 
und diese Zusammenschlüsse für eine Viel-
zahl von in der Regel kleinen und mittleren 
Unternehmen Werbung betreiben. Insoweit 
wird vorgeschlagen, dass jedenfalls für diese 
Fälle klar gestellt wird, dass bei Platzmangel 
des Kommunikationsmittels der Informations-
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pflicht auch durch einen im eigentlichen Kom-
munikationsmittel der Werbung enthaltenen 
Verweis auf mittelbare, gut zugängliche Infor-
mationsquellen (vor allem Internet) Genüge 
getan wird. 

c) Vereinfachung der vorvertraglichen Informati-
onspflichten nach der Verbraucherrechte-
Richtlinie  

Im Rahmen der Überarbeitung der Verbrau-
cherschutzrichtlinien sollten auch die Informa-
tionspflichten nach der Verbraucherrechte-
Richtlinie modifiziert werden. Die vorvertragli-
chen Informationspflichten aus Art. 5 und 6 der 
Verbraucherrechte-Richtlinie 2011/83/EU kön-
nen zu unverhältnismäßigen Belastungen der 
Wirtschaft, insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen führen. Die berechtigten Interes-
sen der Wirtschaft sollten daher im Rahmen 
einer Revision des Verbraucherrechtsacquis 
unter Einbeziehung der Belange der Verbrau-
cher angemessen berücksichtigt werden. 

So sieht die Richtlinie in Art. 3 Abs. 4 der Ver-
braucherrechte-Richtlinie 2011/83/EU zwar 
bereits eine Ausnahmemöglichkeit für außer-

halb von Geschäftsräumen geschlossene Ver-
träge mit einem Wert von nicht über 50 EUR 
vor. Außerdem bestehen bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
über Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
mit 

6. Allgemeines Verbot von Haustürverkäufen 

Bedarf für eine weitere Harmonisierung, insbeson-
dere für ein generelles Verbot von Haustürverkäu-
fen, besteht nicht. Ein allgemeines Verbot dürfte 
mit der im deutschen Verfassungsrecht veranker-
ten Berufsfreiheit auch kaum vereinbar sein. 

Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit 
haben, bestimmte Vertriebsformen, wie z. B. un-
seriöse Ausflugsfahrten mit Verkaufsveranstaltun-
gen oder den Vertrieb von Waren oder Leistungen 
im privaten Umfeld des Verbrauchers zu be-
schränken, um insbesondere jugendliche und älte-
re Verbraucher besser vor finanziellen oder ge-
sundheitlichen Gefahren zu schützen. Dem sollte 
die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
Rechnung tragen. 

Der Beschluss wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission übermittelt. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Wenn sich das Plenum wieder beruhigt hat, fahren wir in der Tagesordnung fort. Hin­

sichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktio­

nen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abgeordnete 

Felbinger (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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